
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1987/3/31 5Ob303/87
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.03.1987

Norm

KO §119 Abs2 B

KO §120 Abs1

Rechtssatz

Macht der Masseverwalter von der ihm durch § 120 Abs 1 KO erö6neten Möglichkeit der Befriedigung des vorrangigen

Pfandgläubigers Gebrauch, so geht das Absonderungsrecht nach Art einer Eigentümerhypothek auf den

Masseverwalter über.
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